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Entschließungsantrag 
der Abgeordneten Ing. Hofer, Neubauer, Kickl 
und weiterer Abgeordneter 
betreffend Inflationsanpassung des Pflegegeldes 

Menschen mit Behinderung sind eine inhomogene Gruppe und müssen als solche mit ihren 
jeweiligen Bedürfnissen berücksichtigt werden. Dabei ist es wesentlich, dass Menschen mit 
Rechten ausgestattet werden und nicht als Hilfsempfänger gesehen werden. Ziel 
unterstützender Betreuung muss die Integration und ein möglichst selbstbestimmtes Leben 
sein. 

Eine gute Versorgung im Fall der Pflege- und/oder Betreuungsbedürftigkeit ist ebenso wie bei 
Krankheit, Unfall oder Behinderung eine Kernaufgabe des Sozialstaates. Ohne das 
Freimachen von Finanzmitteln lässt sich das Problem nicht lösen. Wenn die Finanzierung von 
Pflegemaßnahmen nicht solidarisch erfolgt und das Risiko weiter überwiegend privat 
getragen werden muss, kann die Schwarzarbeit in diesem Bereich nicht bekämpft werden. 

Wesentlich ist, dass dem Inflationsverlust beim Pflegegeld ein Riegel vorgeschoben wird. 
Auch die jüngste Anpassung des Pflegegeldes konnte dieses Ziel bei weitem nicht erreichen. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgenden 

ENTSCHLIESSUNGSANTRAG: 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

„Die Bundesregierung wird aufgefordert, schnellstmöglich alle erforderlichen Schritte zu 
setzen, um das Pflegegeld so anzupassen, dass es inflationsbereinigt dem Wert bei dessen 
Einführung im Jahr 1993 entspricht. In Zukunft soll zudem eine jährliche Indexanpassung des 
Pflegegeldes sichergestellt werden." 

In formeller Hinsicht wird die Zuweisung an den Ausschuss für Arbeit und Soziales 
vorgeschlagen. 
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